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Vorwort 

Dieser Veröffentlichung  liegt meine Dissertation zum selben Thema 
zugrunde, die ich im Februar 1984 im Fachbereich Rechtswissenschaft 
der Fernuniversität Hagen einreichte. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die 
Rechtsprechung und das Schrifttum berücksichtigt. 

Herr Prof.  Dr. Thilo Ramm betreute das Thema insbesondere wäh-
rend meiner Assistentenzeit bei ihm, meine Ehefrau, unsere Kinder 
sowie meine Eltern brachten Verständnis auf und Frau Hohmann sorgte 
für die Schriftform  meiner Gedanken. 

Al len sei herzlich gedankt. 

I m September 1984 
Friedrich  Mehrhoff 
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Einleitung 

§ 1 Die Begriffsverwendung 

Der Begriff  des Arbeitgebers* ist ein fester Bestandteil der deutschen 
Sprache.1 Diese Untersuchung beschränkt sich grundsätzlich auf den 
Arbeitgeberbegriff  in der Bundesrepublik Deutschland. Daneben w i rd 
der Sprachgebrauch in der Schweiz, in Österreich und insbesondere in 
der DDR nur berücksichtigt, um die Begrifflichkeit  in der Bundesrepu-
bl ik zu verdeutlichen. 

Als Arbeitgeber w i rd nicht etwa bezeichnet, wer die Arbeitskraft 
gibt. Das ist der Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber bietet vielmehr die 
Arbeitsgelegenheit.2 I n diesem Sinne w i rd der Arbeitgeberbegriff  nicht 
nur in der Umgangssprache, sondern auch in den zahlreichen sich mi t 
dem Arbeitsleben beschäftigenden Wissenschaften verwendet. Dazu 
zählen neben der Rechtswissenschaft auch die Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften. 

Der Begriff  des Arbeitgebers gehört aber in erster Linie zu den 
Grundbegriffen  unserer Rechtsordnung.3 Zahlreiche Rechtsnormen und 
Verträge verwenden ihn. Im Arbeitsrecht stellt er einen allgegenwärti-
gen Grundbegriff  dar. Darüber hinaus ist der Arbeitgeberbegriff  im 
Sozialversicherungsrecht gebräuchlich (§ 245 RVO4), im Steuerrecht 
(§ 42 d EStG), ebenso in den Gerichtsverfahrensgesetzen  wie etwa im 
ArbGG und im SGG5 und sogar im Personenbeförderungsgesetz  (§ 2 I I I 

* I m folgenden w i r d nur der „männliche" Begrif f  des Arbeitgebers ver-
wendet. Unter ihn fäl l t also auch die Arbeitgeberin. Das entspricht der ge-
setzgeberischen Übung. 

1 Dies grenzt zugleich das Thema ab. Ein Vergleich mi t dem Begri f f „em-
ployer" i m anglo-amerikanischen Sprachkreis, „emplolyeur" i n der französi-
schen Sprache oder m i t dem Begri f f „datore d i lavoro" in der italienischen 
Sprache bleibt einer weiteren Untersuchung vorbehalten. 

2 Engels  bezeichnete diese Begriff l ichkeit  1883 als „Kauderwelsch" i n sei-
nem Vorwort zu K a r l Marx, Das Kapital , Bd. 1 in : Marx-Engels Werke, Bd. 
23 1962, S. 34; ebenso Fetscher,  S. 59 und Hanau /  Adomeit,  S. 132. von Nell-
Breuning,  FS Backhaus, S. 182 meint, dies sei eine für den Arbeitnehmer 
„entwürdigende Βezeichnungsweise". 

3 So auch Nikisch,  S. 142/143 mi t dem Hinweis auf das Ur te i l des RAG vom 
25. 1. 1930 in : RAGE 5, 120, 124. 

4 Vgl. Alexander  in : B K K , 1962, Sp. 313 f. sowie Fabricius,  Arbeitgeberbe-
griff. 

5 s. Osswald  in : RdA 1954, S. 246. 
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sowie § 45 IV S. 2). Al le in diese umfassende Verwendung des Arbeit-
geberbegriffs  deutet an, daß sich eine Untersuchung des Arbeitgeber-
begriffs  nicht auf das Arbeitsrecht beschränken läßt. 

Vereinzelt w i rd von dem Begriff  des Arbeitgebers abgewichen. So ist 
im Handelsrecht der Begriff  Prinzipal gebräuchlich (§ 60 HGB), im Be-
reich der Heimarbeit der Begriff  Auftraggeber  (§ 17 HAG), in der Ge-
werbeordnung der Begriff  Gewerbetreibender 6 (§ 105 GewO) sowie im 
Beamtenrecht der Begriff  Dienstherr. Der Begriff  des Betriebsinhabers 
kommt in § 613 a BGB vor, obgleich diese Norm das Arbeitsverhältnis 
regelt. Der Unternehmerbegriff  w i rd im Betriebsverfassungsrecht  ne-
ben dem Arbeitgeberbegriff  verwendet (u. a. in §§ 106 ff.  BetrVG). Zu-
dem existiert eine Vielzahl von umgangssprachlichen Ausdrücken wie 
etwa Meister, Chef, Boss etc. 

Diese Vielzahl scheinbar austauschbarer Bezeichnungen deutet die 
häufig beklagte „Unsicherheit über Grundbegriffe 7" an, die auch den 
Arbeitgeberbegriff  umfaßt. Diese Untersuchung soll einen Beitrag dazu 
leisten, Sicherheit zurückzugewinnen. Quasi als Bestandsaufnahme wi rd 
zunächst ein Überblick über die traditionelle Bedeutung des Arbeit-
geberbegriffs  vorangestellt, so wie ihn die Jurisprudenz beschreibt. 

§ 2 Die Bedeutung des Arbeitgeberbegriffs 

I. Der  Begriffsinhalt 

1. Der Arbeitgeber ist durch seine Stellung als Arbeitsvertragspartei 
innerhalb des Arbeitsverhältnisses zum Arbeitnehmer gekennzeichnet. 
Die herrschende Meinung greift  damit zur Bestimmung des Arbeitge-
bers auf den Arbeitsvertrag als rechtliches Einheitsmerkmal zurück. 
Der Arbeitgeber stelle den Gläubiger des Anspruchs auf Arbeitslei-
stung und den Schuldner des Arbeitsentgelts gegenüber dem Arbeit-
nehmer dar1 bzw. sei der Träger von arbeitsrechtlichen Rechten und 
Pflichten 2. 

6 Zum Begrif f  des Gewerbetreibenden vgl. das Ur te i l des BVerwG vom 
30. 9. 1976 in : NJW 1977, S. 1250/1251. Zum Lohngewerbetreibenden als Arbe i t -
geber s. auch das Ur te i l des B A G vom 2. 10. 1974 in : A P Nr. 13 zu § 4 TVG 
— Geltungsbereich —. 

7 So Mayer-Maly  in : Ζ AS 1966, S. 2. 
1 Vgl. § 611 S. 1 BGB. Zu dieser Sicht des Arbeitgebers s. zuletzt die Defi-

n i t ion des B A G i m Ur te i l vom 16. 10. 1974 in : AP Nr. 1 zu § 705 BGB = NJW 
1975, S. 710; aus der L i t . Lotmar  1902, S. 60/61 sowie Potthoff,  Wörterbuch 
1920, S. 17/18 und Jacobi,  Grundlehren 1927, S. 59; vgl. auch Molitor  in : DB 
1956, S. 21; Brox, S. 11; Bobrow ski  /  Gaul,  S. 20; Ernst  Wolf  in : 25 Jahre 
BAG, S. 715 f. sowie Zöllner,  Arbeitsrecht, S. 50. Zum öster. Recht ebenso 
Fioretta  u. a., S. 159 sowie Henrich  in : ÖJZ 1956, S. 422 f. 

2 Fabricius,  Arbeitgeberbegriff,  S. 67. 



§ 2 Die Bedeutung des Arbeitgeberbegriffs 17 

2. Ein weiteres Kennzeichen des Arbeitgebers w i rd in seinem Direk-
tionsrecht 3 gegenüber dem Arbeitnehmer gesehen.4 Der Arbeitgeber 
stellt den Arbeitnehmer ein, organisiert den Arbeitsablauf,  bestimmt 
über das Was, Wie und Wann der Arbeitsleistung und trennt sich letzt-
lich wieder vom Arbeitnehmer. Soziologisch handelt es sich bei dem 
Direktionsrecht um eine zusammenfassende Bezeichnung von Herr-
schaftsbefugnissen,  die zu der für das Arbeitsrecht typischen Abhängig-
keit des Arbeitnehmers im Arbeitsverhältnis führt 5 . Rechtsdogmatisch 
werden diese Befugnisse entweder auf den Arbeitsvertrag zurückge-
führt 6 und damit wieder dem Arbeitgeber als Vertragspartner  zuge-
ordnet, oder aber man greift  auf eine wirtschaftliche Betrachtungsweise 
zurück, indem man den eigentlichen Grund der Arbeitgeberbefugnisse 
im Eigentum über die Produktionsmittel sieht.7 

3. Schließlich w i rd der Arbeitgeber als sozialer  Gegenspieler  des Ar -
beitnehmers innerhalb des privatkapitalistischen Gesellschaftssystems 
der Bundesrepublik bezeichnet.8 Eine juristische Zuordnung wi rd hier 
nicht vorgenommen. Die Gegenspielerrolle des Arbeitgebers soll ledig-
lich den Interessengegensatz zwischen Kapital und Arbeit zum Aus-
druck bringen, auf dem das privatkapitalistische Gesellschaftssystem 
beruht. Der Arbeitgeber ist nach dieser Auffassung  ausschließlich der 
Eigentümer der Produktionsmittel und damit der Vertreter des Kapi-
tals.9 Die Rechtsordnung der DDR kennt demgegenüber den Begriff  des 
Arbeitgebers nicht, wei l jene Gesellschaftsordnung nicht auf privatem, 
sondern auf sozialistischem, also gesamtgesellschaftlichem Eigentum 
beruht.10 

8 Neben dem Begri f f  Direktionsrecht (so Stenschke,  Greiser,  Gast  sowie 
Haug)  gibt es die Ausdrücke Leitungsbefugnis (so Karch),  Leistungsbestim-
mung (so Söllner),  Weisungsrecht (so Schnorr  von Carolsfeld)  und Leitungs-
macht (so Birk). 

4 B A G in : A P Nr. 17 zu § 611 BGB „Direktionsrecht" Bl . 1 R; Nikisch,  1. 
Aufl., S. 66; auch Osswald,  S. 246; Scholz  in : Z fA 1980, S. 362; Vollmer,  S. 
395; Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch, S. 63. Zum schweizer Recht ebenso 
Rehbinder,  Arbeitsrecht, S. 23 und zum öster. Recht Henrich,  S. 422 f. 

5 So Hueck  /  Nipper dey,  S. 89; Karch,  insbes. S. 128 und Stenschke,  S. 7. 
β Vgl. nur Söllner  in : MünchKomm. § 611 RZ 157. Einen guten Überblick 

über die dogmatische Einordnung bietet Gast,  insbes. S. 16 - 20. 
7 Zu dieser von Marx  beeinflußten Sicht vgl. Sinzheimer,  Grundzüge, S. 

25 ff.  bzw. S. 217; ebenso Pohl,  S. 51 f., insbes. S. 53 sowie Friedmann,  S. 81 f. 
8 Kaskel,  Arbeitsrecht, S. 30; Schnorr  von Carolsfeld,  S. 27; Nikisch,  S. 143; 

Bobrowski  /  Gaul,  S. 20; Maus /  Kremp,  S. 48 sowie Dersch,  AR-B la t te i A I I . 
9 Vgl. Scholz  in : Z fA 1980, S. 364/365, der zum Ausdruck br ingt, daß die 

eigentumsrechtliche Stellung des Arbeitgebers verfassungsrechtlich  abgesi-
chert sei. 

10 Rüthers,  Arbeitsrecht, hier S. 37. 

2 Mehrhoff 


